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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nro 

1161/J betreffend Nachbesetzung von freien Planstellen, welche 

die Abgeordneten Tychtl und Genossen am 28. Mai 1991 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 und 2 der Anfrage: 

Warum wurde bei der Vergabe des Hausbesorgerpostens Graz, Leon­

hardstraße 82-82a, die getroffene Entscheidung des Leiters der 

BGV 11 Graz durch das Büro des Bundesministers für wirtschaft­

liche Angelegenheiten abgeändert? 

Warum wurde bei dieser Abänderung keine Begründung angeführt, 

sondern lediglich eine Anordnung getroffen, obwohl seitens der 

Baudirektion alle Komponenten der Bewerber, vor allem die sozi­

alen Argumente, sehr gewissenhaft abgewogen wurden? 
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Antwort: 

Republik Österreich 

--;;::::----

Dr, Wollgang Schüssel 
Wirlschnftsminister 

- 2 -

Die Vergabe des Hausbesorgerpostens für das Wohnhaus Leonhard­

straße 82 bis 82a in Graz erfolgte aus der sachlich gerechtfer­

tigten Überlegung heraus, daß die aufgenommene Bewerberin - im 

Gegensatz zu der für eine Aufnahme ebenfalls in Betracht gezoge­

nen Mitbewerberin - verheiratet ist und daher ihr Ehemann bei 

schweren Arbeiten wie z.B. Schneeräumungen behilflich sein kann. 

Die Entscheidung steht auch mit den ursprünglichen Intentionen 

der Dienststellenleitung der BGV 11 Graz vollauf im Einklang. 

Punkt 3 der Anfrage: 

Entspricht es Ihrem stets propagierten Verständnis für Einspa­

rungen, wenn Sie bei der Vergabe eines Hausmeisterpostens drei 

Dienststellen (BGV 11 Graz, Präsidialabteilung sowie Ihr Mini­

sterbüro) beschäftigen? 

Antwort: 

Diese Angelegenheit hat nichts mit meinem Verständnis für Einspa­
rungen zu tun bzw. es wurden von mir auch nicht drei Dienststel­

len beschäftigt, sondern die gegenständliche Angelegenheit wurde 

von der BGV 11 Graz an das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten herangetragen und der Zentralleitung eines Bun­

desministeriums kommt gegenüber den nachgeordneten Dienststellen 

aufgrund dienstrechtlicher Vorschriften eine Aufsichtspflicht und 

ein Weisungsrecht zu. Außerdem entspricht die nunmehrige Entschei­

dung der bisher im Zusammenhang mit der Vergabe von Hausbesorger­

steIlen geüb'ten Vorgangsweise nach Möglichkeit verheiratete Be­

werber heranzuziehen. 
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